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Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Hessen
Am 17. Oktober 2006 findet im Kantinengebäude des Behörden-
zentrums in der Dostojewskistraße, 65187 Wiesbaden, eine Sonder-
sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Hessen statt. Sitzungs-
beginn ist um 14.00 Uhr.

Wiesbaden, 19. September 2006 

Hessisches Sozialministerium
II 6 a — 52 e 0639

StAnz. 40/2006 S. 2324
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DARMSTADT
Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Untermainschleusen“

Vom 7. September 2006 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Hessi-
schen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 16. April 1996
(GVBl. I S. 145), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. November
2005 (GVBl. I S. 769), wird — nachdem den nach § 29 des Bundes-
naturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung
anerkannten Verbänden und den nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 des Hessi-
schen Naturschutzgesetzes zu beteiligenden Verbänden Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben wurde — verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Untermain-
schleusen“ vom 28. März 2006 (StAnz. S. 910) wird wie folgt geän-
dert:

§ 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Schutzzweck

(1) Zweck der Unterschutzstellung im Sinne von § 20a des Hessi-
schen Naturschutzgesetzes ist für die nach Art. 4 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom
2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vo-
gelschutzrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 103 vom 25. April 1979 S. 1),
zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom
29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 vom 13. August 1997 S. 9) ge-
schützten und im Gebiet vorkommenden Vogelarten die Lebens-
stätten und Lebensräume zu erhalten und wieder herzustellen, um
ihr Überleben und ihre Vermehrung sicherzustellen. Dies gilt für
die Brutvogelarten Schwarzmilan und Eisvogel und die Rastvogelart
Zwergsäger. 

(2) Zweck der Unterschutzstellung im Sinne von § 20a des Hessi-
schen Naturschutzgesetzes ist darüber hinaus der Schutz der Le-
bensräume als Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiet
sowie der Rast- und Schlafplätze für die regelmäßig im Gebiet auf-
tretenden Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie
sowie für weitere Wert gebende Vogelarten. Dies sind die Rast- und
Überwinterungsgäste Reiherente, Stockente, Tafelente, Blässhuhn,
Gänsesäger, Haubentaucher, Teichhuhn, Zwergtaucher und Lach-
möwe sowie die Brutvogelarten Saatkrähe, Kormoran und Grau-
reiher.

(3) Zweck der Unterschutzstellung ist ferner die Erhaltung der für
den Landschaftsraum typischen Auenlandschaft mit ihren vielfäl-
tigen Biotopstrukturen einschließlich der Ufervegetation als Le-
bensstätten und Standorte vieler feuchtlandgebundener bestands-
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, insbesondere auentypischer
Arten sowie die Erhaltung der Landschaft als frei zugänglicher Er-
lebnisraum für die stille, landschaftsgebundene Erholung.

(4) Erhaltungsziele zur Sicherung und Schaffung geeigneter Habi-
tatstrukturen für die in Absatz 1 und 2 genannten Arten sind: 

819 — Schutz der Wasserflächen, insbesondere des Mönchwaldsees, als
landesweit bedeutsames Überwinterungsgebiet für den Zwerg-
taucher; 

— Schutz der Wasserflächen im Bereich der beiden Schleusenin-
seln als landesweit bedeutsame Rast- und Überwinterungsge-
biete der Wasservogelarten Blässhuhn, Lachmöwe, Reiherente,
Tafelente und Teichhuhn sowie als Rast- und Überwinterungs-
gebiete für Gänsesäger, Haubentaucher, Stockente und Zwerg-
säger;

— Schutz des Mönchwaldsees als Rastgebiet für Blässhuhn und
Haubentaucher sowie, vor allem in Kälteperioden, als Rastge-
biet für Tafel- und Reiherente; 

— Schutz der Schleuseninseln als regelmäßige, landesweit be-
deutsame Rast- und Schlafplätze für Kormorane und als unge-
störte und kaum zugängliche Brutplätze für Kormoran und
Schwarzmilan und für landesweit bedeutsame Saatkrähen- und
Graureiherkolonien;

— Schutz des Mönchwaldsees und der Eddersheimer Schleusen-
insel als Bruthabitat für den Eisvogel; 

— Erhaltung der Grünlandflächen als Nahrungshabitat geschütz-
ter Vogelarten, insbesondere von Graureiher, Saatkrähe und
Schwarzmilan und Sicherung ihrer Nutzung.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, 7. September 2006

Regierungspräsidium Darmstadt
gez. D i e k e
Regierungspräsident
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Vorhaben der Merck KGaA, Werk Gernsheim;
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Die Firma Merck KGaA Werk Gernsheim, Mainzer Straße 41 in
64574 Gernsheim beabsichtigt, ihre Polyproduktionsanlage zur
Herstellung organischer Verbindungen, 7 E wesentlich zu ändern
und in der geänderten Form zu betreiben.

Das Vorhaben soll in 64579 Gernsheim, Gemarkung Gernsheim, Flur
15, Flurstück 2/1 realisiert werden.

Für dieses Vorhaben war nach § 3c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) zu prüfen, ob die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf die Umgebung eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erfordern.

Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Daher wird festgestellt, dass

820

HESSISCHES SOZIALMINISTERIUM

DIE  REGIERUNGSPRÄSIDIEN
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